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RS OGH 1989/7/13 8Ob574/88
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.07.1989

Norm

ABGB §810

ABGB §835 C

AußStrG §145 B

Rechtssatz

Gemeinsames Einschreiten aller erbserklärten Erben bzw deren Zustimmung zu einem solchen Einschreiten ist

jedenfalls dann nicht zu fordern, wenn Miterben einen gegen einen anderen Miterben bestehenden Anspruch der

Verlassenschaft für diese geltend machen.
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